Implementieren – aber wie?

Offener Brief an alle, die sich schon heute darüber Gedanken machen.

Ministerin Gehrer im Interview mit Martina Salomon vom Standard, nachzulesen am 10. September 2002 auf S. 7: “Bis zum 29. September wollten wir eigentlich noch das Jahr der Umsetzung machen. Aber wenn man sich in den wirklichen Zielsetzungen nicht mehr einig ist, dann muss man die Menschen fragen.”

Über diesen Satz habe ich lange nachgedacht. Das Jahr der Umsetzung endet am 29. September. Heuer? Oder nächstes Jahr? Wenn heuer gemeint ist, dann wird sie die Verordnung über die Wahlen der Gründungskonvents also gar nicht mehr herausgeben. Oder doch noch?

Wenn nächstes Jahr gemeint ist, dann sagt sie doch gleichzeitig, dass dies wegen der vorge-zogenen Wahlen nicht mehr geht und man zuvor die “Menschen fragen” muss. Das heißt also dasselbe: Nicht umsetzen sondern vorher wählen.

Einigermaßen zufrieden wegen dieser neuen und unerwarteten Einigkeit mit Ministerin Gehrer lud ich zur Pressekonferenz und verlangte ganz offen, was sie uns über den Standard ver-klausuliert ausrichten wollte: Keine Umsetzung des UG 2002!

Kollege Bildungssprecher Amon von der ÖVP hat bestätigt, dass seine alten Reflexe noch funktionieren und sofort dazu nein gesagt. Bildungssprecher Schweitzer und Wissenschafts-sprecher Graf von der FPÖ hatten andere Sorgen und die Ministerin dachte sich wohl, sie macht’s dem Bundeskanzler nach und schweigt.

Daher lassen Sie mich auf diesem Weg nochmals ausführen, was meine Überlegungen waren: 

· Die Unsicherheit ist groß. Zu Vieles ist noch ungeklärt und ungeregelt, zu Vieles ist neu an diesem Gesetz und kann nicht zwischen Tür und Angel gelöst werden. 

· Die Regierung ist eine Regierung auf Abruf und sie existiert KEINESFALLS mehr in dieser Konstellation bis zum ursprünglich geplanten Ende im Herbst 2003. 

· Wichtige Minister der FPÖ haben ihren Rücktritt öffentlich erklärt. Eine solche Regierung kann nicht weitreichende Entscheidungen für die Zukunft der Universitäten treffen und Uniräte bestellen oder Leistungskriterien für Finanzzuweisungen verhandeln. Das MUSS einer neuen Regierung – egal wie sie aussieht – vorbehalten bleiben.

Wenn es eine Neuauflage von FPÖ und ÖVP gibt, dann wird das UG 2002 wie beschlossen umgesetzt.

Bei einer Koalition der SPÖ mit den Grünen wird das Gesetz mit den Betroffenen neu diskutiert und geändert – alle Implementierungsschritte wären sinnlos gewesen und dabei denke ich u.a. an das Mammutprojekt einer Trennung der Medizin in Wien, Graz und Innsbruck. Diese Arbeiten kann man sich wirklich ersparen!

Koalieren SPÖ und ÖVP dann wird die SPÖ erhebliche Änderungen verlangen und das Wissenschaftsressort inkl. Forschung reklamieren. Auch in diesem Fall ist eine Implementierung zum jetzigen Zeitpunkt reine Beschäftigungstherapie.

Andere Konstellationen wie Schwarz-Grün, Blau-Grün oder Rot-Blau sind auszuschließen. 

Daher ist es eine Frage der Vernunft und der politischen Fairness, dieses „UG 2002-Projekt“ ad acta zu legen.

Wenn die “Bin schon weg – Regierung” doch auf der Implementierung besteht dann tun alle Ebenen der Universitäten gut daran, KEINE übertriebene Eile an den Tag zu legen. 

Ohne Zweifel ist es das Wichtigste, dass die Studierenden im Herbst einen optimalen Studien-betrieb vorfinden. Das wurde ihnen bei der Einführung der Studiengebühren von der Regierung versprochen. Dieses Versprechen kann die Regierung zwar nicht selbst einhalten aber da denke ich, dass dies auch im Interesse aller für die Universität Verantwortlichen sein muss.

Zu dieser Vorsorge für den Studienbetrieb gehört auch, dass geklärt sein muss, was man sich ab Jänner 2003 leisten kann, wenn es keine Ausweitung des Budgets gibt sondern wenn man mit dem arbeiten muss, was im Jänner 2002 zur Verfügung stand.

Das muss jetzt jede Institutsleitung, jede Fakultät und jede Universität rasch geklärt haben und da wird das Ministerium hoffentlich auch klare Antworten haben auf die man sich dann rechts-verbindlich verlassen kann. D.h. OHNE SCHRIFTLICHKEIT würde ich mich da auf gar nichts mehr verlassen und ob da die Unterschrift der Ministerin reicht ist auch zu hinterfragen. Man kann ja nicht einen Gastprofessor einladen und ab Februar bekommt er kein Geld mehr und man kann sich auch nicht auf ein Forschungsprojekt einlassen, bei dem für 2003 zusätzliche Mittel benötigen die heute nicht gesichert sind.

Stellen wir uns vor, da gibt es einen Gründungskonvent mit den wirklich sehr zeit-intensiven Aufgaben, welche dieses Gremium zu erledigen hat, und es gibt mangels budgetärer Deckung keine Entschädigung dafür. 

Kann man da jemanden guten Gewissens raten, sich in eine solche Funktion wählen zu lassen?

Leider kann ich von den derzeitigen Universitätsleitungen nur teilweise erwarten, dass sie sich der Verantwortung bewusst sind die sie tragen, wenn sie ihre Universität in eine so ungewisse Zukunft hineinführen. Was ich aber in jedem Fall erwarte das ist, dass nicht vorauseilender Ge-horsam sondern Gründlichkeit und Wahrung aller rechtsstaatlichen Prinzipien (z.B. Einspruchsrechte) die Handlungen der nächsten Monate bestimmen!

Der Herbst ist an den Universitäten immer eine ganz besonders hektische Zeit. In vielen Studienrichtungen beginnt die Implementierung neuer Studienpläne, das neue Dienstrecht birgt Probleme und die schon erwähnte Budgeterstellung muss zum Abschluss gebracht werden.

Genau in dieser Phase sind diese Gründungskonvents einzurichten, wobei die Verordnung dazu noch im Status der Begutachtung ist.

· Werden die in § 120 Abs.7 genannten Gruppen akzeptieren, dass sie teilweise nur mehr unzureichend repräsentiert sind? 

· Wie schnell können die Wahlen durchgeführt werden, wenn man an allgemeine Wahlgrundsätze wie Auflage der Wählerverzeichnisse, Einspruchsfristen gegen das Wählerverzeichnis, Fristen für die Annahme eines Mandats, Einsprüche gegen das Wahlverfahren und das Wahlergebnis usw. denkt?? - Das lässt sich unmöglich in zwei Wochen bewerkstelligen.

Gehen wir davon aus, dass die Wahlen stattgefunden und die Mitglieder des Gründungskonvents gewählt sind. 

· Werden die Konvents beschlussfähig sein (§ 120 Abs.9)? 

· Erklärt sich jemand bereit, den Vorsitz zu übernehmen und wird diese Person auch gewählt? 

· Was, wenn jemand für den Vorsitz kandidiert, der dazu nicht berechtigt ist und eine Mehrheit bekommt?

Das sind nur einige Überlegungen und sie sind bei weitem nicht vollständig aber sie sind Grund genug gewesen für unsere Forderung, die Implementierung auszusetzen. 

Ist dies dann Rechtsbruch? Nein, denn es gibt in einem Rechtsstaat Grundsätze, die auch bei der Umsetzung eines einfachen Gesetzes einzuhalten sind. Ob das UG 2002 überhaupt den Prinzipien unserer Verfassung genügt ist zu bezweifeln und wir werden dies endgültig wissen, wenn der Verfassungsgerichtshof entschieden hat. Ich rechne da mit vielen Prüfverfahren weil beispielsweise jede(r) habilitierte a.o. Professor /-in interessiert sein muss zu wissen, mit welchen minderen Qualifikationen der Gesetzgeber die ungleiche Behandlung gegenüber den o. Professoren rechtfertigt und ob dies nicht einen Verstoß gegen das Gleichheitsgebot darstellt.

Mit besten Grüssen !

Erwin Niederwieser, Wissenschaftssprecher der SPÖ

Innsbruck, 15.9.2002

